
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  3. August 2020  

Mandantenbrief August 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Einige Bundesländer verlängern Frist zur Aufrüstung von Kassen 
 
Einkommensteuer 

· Geplante steuerliche Entlastungen von Familien 
 

Umsatzsteuer 
· Anpassung bei Vermietung von Gewerberäumen nötig 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 
 
 

 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2020 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird 
die Steuer am 17.08.2020 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2020/24.09.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsda-
ten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2020 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, ver-
schiebt sich der Steuertermin. 
 

 
 
 



 
Allgemein 
 

Einige Bundesländer verlängern Frist zur Aufrüstung von Kassen 
Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen (Stand: 17.07.2020) 
wollen Betriebe bei der Aufrüstung von Kassen wegen der Corona-Krise entlasten 
und verlängern die Nichtbeanstandungsfrist von Ende September 2020 auf Ende 
März 2021. Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen trat Ende Dezember 2016 in Kraft. Darin wurde festgelegt innerhalb von drei 
Jahren eine "Zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung TSE“ für alle gängigen 
Kassensysteme zu entwickeln, die das "Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik“ (BSI) zertifizieren muss. Das Bundesministerium der Finanzen gewährt 
eine bis zum 30. September 2020 geltende Nichtbeanstandungsregelung. 
Die Finanzverwaltungen der neun Länder werden nach Maßgabe der jeweiligen Län-
dererlasse Kassensysteme bis zum 31. März 2021 auch weiterhin nicht beanstan-
den, wenn besondere Härten mit einem zeitgerechten Einbau einer Sicherungsein-
richtung verbunden wären.  
Die betroffenen Betriebe müssen gemäß der Regelungen des jeweiligen Bundeslan-
des nachweisen können bis zum Ende der Nichtbeanstandungsfrist des Bundesfi-
nanzministeriums (30. September 2020) einen Kassenfachhändler, Kassenhersteller 
oder einen anderen Dienstleister im Kassenbereich mit dem fristgerechten Einbau 
oder der Einbindung einer TSE beauftragt zu haben. Für Niedersachsen gilt die Re-
gelung, dass der Auftrag bis zum 31. August 2020 erteilt werden muss. 
Ein gesonderter Antrag bei den Finanzämtern ist hierfür nicht erforderlich. Das Auf-
bewahren der den Härtefall bestätigenden Belege reicht in diesen Fällen aus. 

 
Verlustfreie Bewertung von Vorratsvermögen 
Im Zuge der Bilanzaufstellung ist nach der Bewertung des Vorratsvermögens mit den 
üblichen Maßstäben von Anschaffungskosten und Herstellungskosten eine Kontrolle 
der so gefundenen Werte im Hinblick auf die voraussichtlichen Verkaufspreise nach 
dem Bilanzstichtag vorzunehmen. Im Handelsrecht ist eine Bewertung höchstens mit 
dem Börsen- oder Marktpreis, wenn dieser nicht festzustellen ist, mit dem „beizule-
genden Wert“ zulässig. Im Steuerrecht gilt im Prinzip das Gleiche für die Bewertung, 
der höchstens anzusetzende Wert wird allerdings als „Teilwert“ bezeichnet. Im Er-
gebnis führen beide Maßstäbe zum gleichen Wert. 
Für Warenvorräte erfolgt die Kontrollrechnung in der Weise, dass vom voraussichtli-
chen Verkaufspreis die noch anfallenden Vertriebskosten und der vom Unternehmer 
für die betreffende Warengruppe üblicherweise angesetzte kalkulatorische Ge-
winnaufschlag abgezogen wird. Aus dem Vergleich mit den Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten ergibt sich dann der Abschlag für Bilanzierungszwecke. Bei dem 
übrigen Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind die Wiederbeschaf-
fungskosten als Kontrollmaßstab anzusetzen. 
Eine in der Praxis bedeutsame Kontrollrechnung bezieht sich auf teilfertige Erzeug-
nisse und Bauten. Es handelt sich hierbei i. d. R. um Einzelaufträge mit fest verein-
barten Preisen oder um Werkleistungen, bei denen ein fester Einheitensatz oder die 
Stunden bzw. Tagewerke oder beides vereinbart wurden. Für diese Aufträge muss 
eine Kontrolle für die gesamten noch zu erbringenden Leistungen ermittelt werden, 



 
nicht nur für den Anteil der angefangenen Leistungen. Nur so ist für den Gesamtauf-
trag festzustellen, ob sich aus der Abrechnung ein Verlust oder Gewinn ergibt.  
Das hat dann zur Folge, dass der gesamte Verlust bereits im Bilanzierungsjahr be-
rücksichtigt wird, allerdings kann ein negativer Wert unter 0 Euro nicht berücksichtigt 
werden. Als Bewertungsgrundsatz gilt also: Bei der Vorratsbewertung müssen auch 
im Folgejahr anfallende Verluste aus dem Verkauf oder der Fertigstellung der Aufträ-
ge bereits im Bilanzierungsjahr berücksichtigt werden. Im Steuerrecht ist aber nur 
eine Abwertung der aktivierten Kosten auf 0 Euro zulässig 
 
 

Einkommensteuer 

Geplante steuerliche Entlastungen von Familien  
Am 3. Juli 2020 hat das Bundesfinanzministerium den Entwurf eines "Zweiten Geset-
zes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerli-
cher Regelungen" (2. FamEntlastG) veröffentlicht, um Familien wirtschaftlich weiter 
zu fördern und zu stärken. Die Regelungen sollen zur angemessenen Berücksichti-
gung der Leistungsfähigkeit von Familien bei der Bemessung der Einkommensteuer 
nunmehr für die Jahre 2021 und 2022 angepasst werden.  
Die geplanten Maßnahmen (Stand: 30. Juni 2020): 
· Das Kindergeld erhöht sich ab dem 1. Januar 2021 um 15 Euro pro Kind und Monat. 

· Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden ab  
1. Januar 2021 von 7.812 Euro auf 8.388 Euro angehoben (Kinderfreibetrag je Elternteil: 
2.730 Euro, Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs-  
oder Ausbildungsbedarf je Elternteil: 1.464 Euro). 

· Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistungen sowie der Grundfreibetrag werden 
ab dem Veranlagungszeitraum 2021 von 9.408 Euro auf 9.696 Euro angehoben, ab dem 
Veranlagungszeitraum 2022 um weitere 288 Euro auf 9.984 Euro. 

· Zum Ausgleich der kalten Progression werden die übrigen Eckwerte des Einkommensteuerta-
rifs für die Veranlagungszeiträume 2021 und 2022 nach rechts verschoben. 

· Darüber hinaus werden auf Basis der bisherigen Praxiserfahrungen Aktualisierungen zum 
automatisierten Kirchensteuereinbehalt bei Kapitalerträgen vorgenommen. 

Pflicht zur Zustimmung zur gemeinsamen steuerlichen Veranlagung 
kann auch nach Trennung bestehen 
Ein Ehepaar hatte sich 2014 getrennt, aber erst 2017 scheiden lassen. Die Frau ver-
langte seit 2015 von ihrem Ehemann mehrfach erfolglos die Zustimmung zur ge-
meinsamen steuerlichen Veranlagung für die Jahre 2013 und 2014. Bei einer ge-
meinsamen Veranlagung wäre die Nachzahlung für sie deutlich niedriger ausgefal-
len. Daher verlangte die Frau Schadenersatz im Hinblick auf ihren Steuerschaden. 
Das Oberlandesgericht Celle gab der Klägerin Recht. Sie habe Anspruch auf Scha-
denersatz gegen ihren Ex-Mann. Dieser hätte den gemeinsamen Steuerveranlagun-
gen für 2013 und 2014 zustimmen müssen. Die Zustimmungspflicht ergebe sich, weil 
seine Ex-Frau entlastet worden wäre, ohne dass die Mitwirkung für ihn eine zusätzli-
che Belastung bedeutet hätte.  



 
 
Umsatzsteuer 

Anpassung bei Vermietung von Gewerberäumen nötig 
Für Mietverhältnisse, die der Umsatzbesteuerung unterliegen, gilt ab 1. Juli ein nied-
rigerer Steuersatz. Er sinkt vorübergehend von 19 Prozent auf 16 Prozent. 
Vermieter von Gewerberäumen müssen daher eine Anpassung vornehmen, sonst 
besteht die Gefahr, dass der Vermieter die fälschlich ausgewiesenen  
19 Prozent Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen muss, obwohl der Mieter nur 
16 Prozent Umsatzsteuer entrichtet. 
Wenn ein Gewerbemietvertrag keine konkrete Angabe zum Steuersatz enthält, son-
dern nur einen Passus wie „gesetzliche Mehrwertsteuer“, kann eine ergänzende 
Dauerrechnung einfach von 19 Prozent auf 16 Prozent umgestellt werden. Mietver-
träge, in denen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sollten zeitlich befristet geändert 
werden. 

Rechnung selbst kürzen nicht erlaubt 
Verbraucher dürfen die Mehrwertsteuer auf Rechnungen, die nicht die abgesenkte 
Mehrwertsteuer ausweisen, nicht eigenständig korrigieren und daher weniger zahlen. 
Wer als Kunde Forderungen einseitig kürzt, gerät unter Umständen automatisch in 
Verzug mit seiner Zahlung. 

Was bei laufenden Verträgen zu beachten ist 
Bei Strom, Gas, Wärme oder Wasser ist in der Regel entscheidend, wann die Able-
sung erfolgt. Darauf weist das Bundesfinanzministerium in seinen FAQs zu den an-
stehenden Umsatzsteuersatzsenkungen hin. 
Der dann geltende Umsatzsteuersatz sei für den gesamten Abrechnungszeitraum 
anzuwenden. Die Versorgungsunternehmen könnten aber auch Zeiträume vor dem 
1. Juli 2020 und Zeiträume im zweiten Halbjahr getrennt abrechnen. Für Zeiträume 
vor dem 1. Juli 2020 gelte dann der alte Umsatzsteuersatz, für Zeiten im zweiten 
Halbjahr 2020 der neue Umsatzsteuersatz. 
Beim Telefon sei das Ende des Rechnungszeitraums entscheidend. Werde das Tele-
fon beispielsweise vom 15. Juni 2020 bis zum 14. Juli 2020 abgerechnet, gilt der 
neue Umsatzsteuersatz von 16 Prozent. 

Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer 
Wesentlich ist, welcher Stichtag für die Berechnung der Umsatzsteuer gilt. Entschei-
dend ist in der Regel, wann eine Ware geliefert oder eine Dienstleistung vollständig 
erbracht ist. Der Umsatzsteuersatz, der zu diesem Zeitpunkt gilt, ist anzuwenden. 
Daraus folgt, dass auf Handwerkerleistungen, die in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 beendet werden, grundsätzlich die neuen Umsatzsteuers-
ätze anzuwenden sind. 
Beim Kauf von Waren ist entscheidend, wann der Verbraucher diese erhält. Erfolgt 
die Lieferung in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020, sind die neu-
en Umsatzsteuersätze anzuwenden. Allerdings folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass 
ein geringerer Kaufpreis bezahlt werden muss. Dies ist vom Vertrag und den darin 
mit dem Verkäufer getroffenen Vereinbarungen abhängig. Das heißt aber nicht, dass 
jetzt alle längerfristigen Verträge neu geschrieben werden müssen. Gibt der Unter-
nehmer die Umsatzsteuersenkung an seine Kunden weiter, genügt es, in einem wei-



 
teren Dokument die neuen Angaben unter Bezugnahme auf den Vertrag schriftlich 
festzuhalten. 
Bei Anzahlungen ist grundsätzlich entscheidend, wann eine Ware geliefert oder eine 
Dienstleistung vollständig erbracht ist. Ob eine Anzahlung erfolgt ist, ist für die Höhe 
der Umsatzsteuer nicht entscheidend. 
Für Bestellungen bei Unternehmen innerhalb der EU gelten die gleichen Regelun-
gen wie bei Bestellungen im Inland. 


